
Text der Verfassung Art. 17-19

Artikel 17
(1) Die Deutsche Demokratische Republik fördert Wissenschaft, Forschung und 

Bildung mit dem Ziel, die Gesellschaft und das Leben der Bürger zu schützen und zu 
bereichern. Dem dient die Vereinigung der wissenschaftlich-technischen Revolution 
mit den Vorzügen des Sozialismus.

(2) Mit dem einheitlichen sozialistischen Bildungssystem sichert die Deutsche De
mokratische Republik allen Bürgern eine den ständig steigenden gesellschaftlichen 
Erfordernissen entsprechende hohe Bildung. Sie befähigt die Bürger, die sozialisti
sche Gesellschaft zu gestalten und an der Entwicklung der sozialistischen Demokra
tie schöpferisch mitzuwirken.

(3) Jeder gegen den Frieden, die Völkerverständigung, gegen das Leben und die 
Würde des Menschen gerichtete Mißbrauch der Wissenschaft ist verboten.

Artikel 18
(1) Die sozialistische Nationalkultur gehört zu den Grundlagen der sozialistischen 

Gesellschaft. Die Deutsche Demokratische Republik fördert und schützt die sozialisti
sche Kultur, die dem Frieden, dem Humanismus und der Entwicklung der sozialisti
schen Gesellschaft dient. Sie bekämpft die imperialistische Unkultur, die der psycho
logischen Kriegführung und der Herabwürdigung des Menschen dient. Die sozialisti
sche Gesellschaft fördert das kulturvolle Leben der Werktätigen, pflegt alle humanisti
schen Werte des nationalen Kulturerbes und der Weltkultur und entwickelt die soziali
stische Nationalkultur als Sache des ganzen Volkes.

(2) Die Förderung der Künste, der künstlerischen Interessen und Fähigkeiten aller 
Werktätigen und die Verbreitung künstlerischer Werke und Leistungen sind Oblie
genheiten des Staates und aller gesellschaftlichen Kräfte. Das künstlerische Schaffen 
beruht auf einer engen Verbindung der Kulturschaffenden mit dem Leben des Volkes.

(3) Körperkultur, Sport und Touristik als Elemente der sozialistischen Kultur dienen 
der allseitigen körperlichen und geistigen Entwicklung der Bürger.

Abschnitt II
Bürger und Gemeinschaften in der sozialistischen

Gesellschaft
Kapitel 1

Grundrechte und Grundpflichten der Bürger 

Artikel 19
(1) Die Deutsche Demokratische Republik garantiert allen Bürgern die Ausübung 

ihrer Rechte und ihre Mitwirkung an der Leitung der gesellschaftlichen Entwicklung. 
Sie gewährleistet die sozialistische Gesetzlichkeit und Rechtssicherheit.

(2) Achtung und Schutz der Würde und Freiheit der Persönlichkeit sind Gebot für 
alle staatlichen Organe, alle gesellschaftlichen Kräfte und jeden einzelnen Bürger.
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